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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1.  Welche Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 
bestehen derzeit mit jeweils welchen Kapazitäten in welchen Kommunen im 
Landkreis Reutlingen?

2.  Wie haben sich deren Belegung und Kapazitäten seit Januar 2015 jeweils mo-
natlich entwickelt?

3.  Wie viele Asylbewerber und Flüchtlinge mit jeweils welchem Aufenthaltssta-
tus wurden seit Januar 2015 jeweils jährlich weiterverteilt, a) auf die Kommu-
nen des Landkreises Reutlingen, b) auf andere Landkreise oder Kommunen in 
Baden-Württemberg, c) auf andere Bundesländer, d) auf andere Staaten unter 
Darlegung, wie viele Asylbewerber und Flüchtlinge noch immer im Landkreis 
Reutlingen untergebracht sind, obwohl sie weiterverteilt werden müssten?

4.  Welche Kosten entstanden für jeweils welche Einrichtung für Erwerb, Reno-
vierung und Ausstattung?

5.  Welche Kosten entstanden insgesamt pro Jahr seit 2015 für den Erwerb von 
Grundstücken/Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlin-
gen im Landkreis Reutlingen insgesamt, sofern unter der vorherigen Frage auf-
grund der Wahrung der Vertraulichkeit über Vertragsinhalte keine Aussagen zu 
den einzelnen Erwerbskosten der Immobilien gemacht werden kann?

6.  Welche monatlichen Mietkosten entstanden und entstehen für welche jeweili-
gen Einrichtungen seit Januar 2015 jeweils monatlich?

Kleine Anfrage
der Abg. Joachim Steyer und Dr. Rainer Podeswa AfD

und

Antwort
des Ministeriums der Justiz und für Migration
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 7.  In welcher Höhe fallen für jeweils welche Einrichtung monatliche Kosten für 
Sicherheitsdienste, Reinigungsdienste, Hausmeisterdienste und Verpflegungs-
angebote an (bitte einzeln nach Dienst aufschlüsseln und unter Nennung der 
neuesten Zahlen sowie unter Nennung von möglichen gravierenden Änderun-
gen bzw. Schwankungen bei den Kosten und den Maximalkosten innerhalb 
der letzten zwei Jahre)?

 8.  Wie viele Asylbewerber und Flüchtlinge mit welchem jeweiligen Status leben 
derzeit jeweils im Landkreis Reutlingen unter Nennung bzw. Sortierung nach 
Alter, Geschlecht und Herkunftsstaat?

 9.  Von wie vielen Asylbewerbern und Flüchtlingen im Landkreis Reutlingen mit 
welchem jeweiligen Status, Alter, Geschlecht und Herkunftsstaat ist ein Fami-
liennachzug in welchem Umfang seit 2015 bekannt?

10.  Wie ist es aus Sicht der Landesregierung zu bewerten, insbesondere im Hin-
blick auf das ihr unterstellte Regierungspräsidium und dessen bisheriges und 
zu erwartendes Handeln, dass die Stadt Reutlingen „pleite“ ist, sich der Ober-
bürgermeister und linke Teile des Gemeinderats gleichzeitig jedoch mit dem 
mit Kosten verbundenen Status als „Sicherer Hafen“ schmücken und der 
Oberbürgermeister im September 2021 sogar die zusätzliche Aufnahme von 
afghanischen Ortskräften und ihren Familien durch die Stadt zusagte, ohne die 
Einbeziehung des Gemeinderats, und damit eine eben nicht „notwendigste“ 
Ausgabe für eine mittellose Kommune?

11.1.2022

Steyer, Dr. Podeswa AfD

B e g r ü n d u n g

Der Haushalt 2021 der Stadt Reutlingen wurde vom Regierungspräsidium nicht 
in vollem Umfang genehmigt und es wurde gefordert, eine „unverzügliche haus-
haltswirtschaftliche Sperre“ zu erlassen. Für das Haushaltsjahr 2022 dürfen sogar 
nur notwendigste und unaufschiebbare Projekte umgesetzt werden (vgl. Nach-
richt der Stadt Reutlingen vom 22. September 2021 „Reutlinger Doppelhaushalt 
2021/2022 beanstandet“).

Trotzdem geben der Oberbürgermeister und linke Teile des Gemeindesrats Geld 
für freiwillige Projekte wie den „Sicheren Hafen“ aus. Im September 2021 be-
schließt der Oberbürgermeister sogar die zusätzliche Aufnahme von afghanischen 
Ortskräften und ihren Familien durch die Stadt, ohne die Einbeziehung des Ge-
meindesrats.

Die Kleine Anfrage soll daher die generelle Situation und entstandene Kosten für 
den Landkreis Reutlingen erfragen sowie zudem die Einschätzung der Landes-
regierung bezüglich dem bisherigen und dem noch zu erwartenden Handeln des 
Regierungspräsidiums. Die Fragesteller interessiert diesbezüglich auch, ob ein 
Einschreiten zu erwarten ist, wenn der Oberbürgermeister einer Großstadt Geld 
ohne Einbeziehung des Gemeinderats für keine Pflichtaufgaben verwendet, ob-
wohl die Gemeinde bereits „pleite“ ist und absolute Haushaltsdisziplin auch vom 
Regierungspräsidium erwartet wird.

Sofern die Beantwortung u. a. der Fragen 4 und 7 eine über die nach § 61 Absatz 5 
der Geschäftsordnung hinausgehende Bearbeitungszeit erfordert, wird diese vom 
Fragesteller gewährt. Die Regierung wird in diesem Fall jedoch um die rechtzeiti-
ge Übersendung eines entsprechenden Fristverlängerungsersuchens gebeten.
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 10. Februar 2022 beantwortet das Ministerium der Justiz und 
für Migration im Einvernehmen mit dem Ministerium des Inneren, für Digitalisie-
rung und Kommunen die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung:

In Baden-Württemberg besteht ein dreigliedriges Aufnahmesystem. Nach Beendi-
gung des Aufenthalts in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes werden die 
Asylsuchenden und Flüchtlinge den unteren Aufnahmebehörden bei den Land-
ratsämtern und Bürgermeisterämtern der Stadtkreise für die sogenannte vorläufige 
Unterbringung (VU) zugeteilt. Mit Abschluss des Asylverfahrens, spätestens je-
doch nach 24 Monaten, werden die Betroffenen bei Bedarf in die Anschlussunter-
bringung (AU) einbezogen. Die AU obliegt gemäß §§ 17.ff des Flüchtlingsauf-
nahmegesetzes des Landes den Kommunen. In den Landkreisen erfolgt im Rah-
men der AU eine Verteilung auf die kreisangehörigen Gemeinden. 

Die Ausführungen zu den nachfolgenden Fragen beruhen auf Abfragen beim Re-
gierungspräsidium Tübingen und beim Landratsamt Reutlingen. 

1.  Welche Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 
bestehen derzeit mit jeweils welchen Kapazitäten in welchen Kommunen im 
Landkreis Reutlingen?

Zu 1: 

Der Landkreis Reutlingen verfügt aktuell an 13 Standorten über insgesamt 569 Plät-
ze in der VU. 

Aussagen zur AU können nicht getroffen werden (siehe Vorbemerkung).
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2.  Wie haben sich deren Belegung und Kapazitäten seit Januar 2015 jeweils mo-
natlich entwickelt?

Zu 2.:

Es können ausschließlich die Daten für die VU ermittelt werden. Die Entwicklung 
seit 2015 stellt sich wie folgt dar:

3.  Wie viele Asylbewerber und Flüchtlinge mit jeweils welchem Aufenthaltsstatus 
wurden seit Januar 2015 jeweils jährlich weiterverteilt, a) auf die Kommu-
nen des Landkreises Reutlingen, b) auf andere Landkreise oder Kommunen in 
Baden-Württemberg, c) auf andere Bundesländer, d) auf andere Staaten unter 
Darlegung, wie viele Asylbewerber und Flüchtlinge noch immer im Landkreis 
Reutlingen untergebracht sind, obwohl sie weiterverteilt werden müssten?

Zu 3. a):

Eine Erhebung zum jeweiligen Aufenthaltsstatus der Personen bei Verlegung ist 
nicht möglich, da dieser bei der Zuteilung in die AU nicht statistisch erfasst wird.

In den Jahren 2015 bis 2021 wurden insgesamt 4.986 Personen von der VU wie 
folgt in die AU verlegt: 
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Zu 3. b):

Neben der Verteilung in die AU sind in Einzelfällen auch Umverteilungen zwi-
schen den unteren Aufnahmebehörden möglich. Diese werden allerdings statistisch 
nicht erfasst. 

Zu 3. c) und d):

Hierzu liegen keine Daten vor.

4.  Welche Kosten entstanden für jeweils welche Einrichtung für Erwerb, Renovie-
rung und Ausstattung?

5.  Welche Kosten entstanden insgesamt pro Jahr seit 2015 für den Erwerb von 
Grundstücken/Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flücht-
lingen im Landkreis Reutlingen insgesamt, sofern unter der vorherigen Frage 
aufgrund der Wahrung der Vertraulichkeit über Vertragsinhalte keine Aussagen 
zu den einzelnen Erwerbskosten der Immobilien gemacht werden kann?

Zu 4. und 5.:

Die nachfolgende Darstellung umfasst die Gesamtkosten für Erwerb, Renovierung 
und Ausstattung in der VU. Eine detaillierte nach Unterkünften getrennte Aufstel-
lung würde zu einem unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand führen. 

Für die Jahre 2018 bis 2021 liegen noch keine abschließenden Zahlen vor.

Aussagen zur AU können nicht getroffen werden (siehe Vorbemerkung).

6.  Welche monatlichen Mietkosten entstanden und entstehen für welche jeweiligen 
Einrichtungen seit Januar 2015 jeweils monatlich?

Zu 6.:

Eine Aufschlüsselung der monatlichen Mietkosten steht für die VU nicht zur Ver-
fügung. Eine Ermittlung dieser Zahlen würde zu einem unverhältnismäßig hohen 
Verwaltungsaufwand führen.

jährliche Mietkosten VU:

Für die Jahre 2018 bis 2021 liegen noch keine abschließenden Zahlen vor.

Aussagen zur AU können nicht getroffen werden (siehe Vorbemerkung). 
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7.  In welcher Höhe fallen für jeweils welche Einrichtung monatliche Kosten für 
Sicherheitsdienste, Reinigungsdienste, Hausmeisterdienste und Verpflegungs-
angebote an (bitte einzeln nach Dienst aufschlüsseln und unter Nennung der 
neuesten Zahlen sowie unter Nennung von möglichen gravierenden Änderun-
gen bzw. Schwankungen bei den Kosten und den Maximalkosten innerhalb der 
letzten zwei Jahre)?

Zu 7.:

Kosten für Reinigungs- und Hausmeisterdienste fallen nicht an, da die Hausmeis-
ter Bedienstete des Landkreises sind und die Reinigung der Unterkünfte von den 
Flüchtlingen selbst erledigt wird. Auch Verpflegungsangebote gibt es in der VU 
nicht. Die Flüchtlinge kaufen selbst ein und bereiten ihre Mahlzeiten auch selbst 
zu. Das Jahr 2016 stellte insoweit, zumindest temporär, eine Ausnahme dar. Wäh-
rend der Unterbringung von Flüchtlingen in Notunterkünften (z. B. Sporthallen) 
wurde die Verpflegung von Caterern geliefert. Diese Kosten waren allerdings 
nicht bei den liegenschaftsbezogenen Ausgaben zu verbuchen. Sicherheitsdienste 
wurden zeitweise aus Gründen des Brandschutzes eingesetzt. Hierfür fielen im 
Jahr 2016 Kosten in Höhe von 106.660 Euro an.

Daten für die AU liegen nicht vor.

8.  Wie viele Asylbewerber und Flüchtlinge mit welchem jeweiligen Status leben 
derzeit jeweils im Landkreis Reutlingen unter Nennung bzw. Sortierung nach 
Alter, Geschlecht und Herkunftsstaat?

Zu 8.:

Das Asylverfahren unterliegt der ausschließlichen Zuständigkeit des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Das BAMF stellt den Ländern einige 
Zahlen in der Statistik des Ausländerzentralregisters zur Verfügung. 

Die Zahlen der Ausländerbehörden im Landkreises Reutlingen stellen sich zum 
Stichtag 31. Dezember 2021 wie folgt dar (Quelle: Ausländerzentralregister):
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Eine Auflistung nach Alter, Geschlecht und Herkunftsstaat ist mit vertretbarem 
Verwaltungsaufwand in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht leistbar.

9.  Von wie vielen Asylbewerbern und Flüchtlingen im Landkreis Reutlingen mit 
welchem jeweiligen Status, Alter, Geschlecht und Herkunftsstaat ist ein Fami-
liennachzug in welchem Umfang seit 2015 bekannt?

Zu 9.:

Voraussetzung für den Familiennachzug zu einem Ausländer ist, dass er einen in 
den einschlägigen Vorschriften näher bezeichneten Aufenthaltstitel besitzt. Da 
Asylbewerber in der Regel über keinen Aufenthaltstitel, sondern über eine Auf-
enthaltsgestattung verfügen, findet grundsätzlich kein Familiennachzug zu Perso-
nen statt, die sich im Asylverfahren befinden. 

Die abgefragten Daten zum Familiennachzug zu „Flüchtlingen“ werden statistisch 
nicht erfasst. Das Aufenthaltsgesetz (AufenthG) sieht abhängig vom Verwandt-
schaftsverhältnis und vom Schutzstatus des Ausländers, zu dem der Nachzug er-
folgen soll, verschiedene Rechtsgrundlagen vor, aufgrund derer ein Familien-
nachzug möglich ist. Der Nachzug zu einem Ausländer, der als Asylberechtigter 
anerkannt, oder dem die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, bestimmt sich 
bei Ehegatten beispielsweise nach § 30 AufenthG, im Falle des Nachzugs eines 
minderjährigen ledigen Kindes nach § 32 AufenthG. Diese Normen regeln jedoch 
auch den Nachzug zu Ausländern, die andere Aufenthaltstitel, z. B. eine Blaue 
Karte EU oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU, besitzen. Eine Auf-
schlüsselung, welchen Aufenthaltstitel der Ausländer, zu dem der Nachzug erfol-
gen soll, innehat, ist nicht möglich, da im Ausländerzentralregister lediglich hin-
terlegt ist, ob der Familiennachzug zu einem Ausländer nach § 30 AufenthG (zum 
Ehegatten), nach § 32 AufenthG (zu den Eltern/zum personenberechtigten Eltern-
teil) oder nach § 36 Absatz 1 AufenthG (Nachzug der Eltern zu einem minderjäh-
rigen Ausländer) erfolgte. 
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10.  Wie ist es aus Sicht der Landesregierung zu bewerten, insbesondere im Hin-
blick auf das ihr unterstellte Regierungspräsidium und dessen bisheriges 
und zu erwartendes Handeln, dass die Stadt Reutlingen „pleite“ ist, sich der 
Oberbürgermeister und linke Teile des Gemeinderats gleichzeitig jedoch mit 
dem mit Kosten verbundenen Status als „Sicherer Hafen“ schmücken und der 
Oberbürgermeister im September 2021 sogar die zusätzliche Aufnahme von 
afghanischen Ortskräften und ihren Familien durch die Stadt zusagte, ohne 
die Einbeziehung des Gemeinderats, und damit eine eben nicht „notwendigste“ 
Ausgabe für eine mittellose Kommune?

Zu 10.:

Durch den Beitritt zum Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ entstehen keine direk-
ten finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Reutlingen nach dem 
Flüchtlingsaufnahmegesetz. Mit der Entscheidung, dem Bündnis „Städte Sicherer 
Häfen“ beizutreten, gehen die Kommunen keine rechtlichen Verpflichtungen ein, 
die für die Kommunen unmittelbar mit Kosten verbunden wären.

Gentges
Ministerin der Justiz
und für Migration


